Mobilfunk: Widerspruch gegen Gerichtsbeschluss

Vodafone hält an Standort Prüfeninger Str. 79 fest

Mittelbayerische Zeitung Regensburg, 20.01.04

Von Thomas Rieke, MZ

PRÜFENING. Im Streit um den Mobilfunksender in der Prüfeninger Straße geht es Schlag auf Schlag. Zum einen hat Vodafone mittlerweile Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts eingelegt, durch den die Standortbescheinigung außer Kraft gesetzt wurde. Und die Regulierungsbehörde für Telekommunikation hat parallel dazu eine neue Anordnung für die sofortige Vollziehbarkeit erlassen.

Diesmal wurden laut Rechtsanwalt Thomas Troidl, der die Mobilfunk-Kläger in der Prüfeninger Straße vertritt, die Formfehler vermieden, die im Dezember zur Aufhebung der Betriebserlaubnis geführt hatten: Die Anlieger haben nun eine formelle Mitteilung erhalten, und eine Begründung, weshalb der sofortige Vollzug gerechtfertigt sei, wurde auch mitgeliefert.

Damit ist der Fall für Troidl und seine Mandanten, unter anderen Christine Stadelmayer, nicht erledigt. „Wir sind zuversichtlich, dass Vodafone vor dem Verwaltunsgerichtshof in München den kürzeren zieht. Der Beschluss des VG Regensburg war natürlich korrekt.“ Zweitens will Troidl auch gegen eine neue Anordnung auf Sofortvollzug eine gerichtliche Prüfung beantragen.

Im nächsten Verfahren eröffnet sich laut Troidl die Chance, die Standortbescheinigung an sich unter die Lupe zu nehmen. Aus seiner Sicht gibt es nach wie vor erhebliche Zweifel, ob die Sicherheitsabstände inbesondere zur Mieterin der Mansardenwohnung in der Prüfeninger Straße 79 eingehalten werden. Es sei durchaus denkbar, dass die Genehmigungsbehörde vom grünen Tisch aus entschieden und sich nicht selbst einen Eindruck vor Ort verschafft habe. Waren die von Vodafone vorgelegten Unterlagen nicht aussagekräftig genug?

Der Senderbetreiber ist wild entschlossen, den Standort zu halten. Pressesprecher Ernst Andersch: „Wir brauchen diesen Standort unbedingt und natürlich sind die Sicherheitsabstände gewahrt. Sonst hätte es doch keine Standortbescheinigung gegeben.“

Anm.: Die Antenne ist drei Meter vom Badezimmer-Dachfenster der Mieterin entfernt.

